
Grabmalantrag - Friedhof Ruhlsdorf Eingangsdatum:

Antragsteller/-in Grabnutzungsberechtigte/-r
Name, Vorname: Name, Vorname:

Anschrift: Anschrift:

Telefon: Telefon:

E-mail: E-mail:

Dienstleistungserbringer/-in Verstorbene/-r:

(z. Bsp. Steinmetz)

Name, Vorname:

Anschrift:  

Telefon:

E-mail:

 Grabstein Umsetzung

Grabeinfassung Veränderung

Übergangskreuz

Technische Angaben zum Grabmal

a) Grabstein liegend stehend

Höhe (cm): Breite (cm):

Stärke (cm): Material:

b) Sockel Höhe (cm): Breite (cm):

Stärke (cm): Material:

c) Einfassung Höhe (cm): Breite (cm):

Stärke (cm): Gesamtlänge (cm):

               Material:

Hinweise

2. Die Errichtung von Grabmalen und Einfassungen sowie deren Veränderungen bedürfen stets der 

vorherigen Zustimmung der Stadt Teltow. Diese ist gebührenpflichtig. Rechtsgrundlage ist die aktuelle 

Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung.

1. Bestandteil des Grabmalantrages ist neben den technischen Maßangaben die zeichnerische 

Darstellung der zu erstellenden Grabmalanlage mit Bemaßung der Grabteile.                                                        

Eine Genehmigung kann erst bei Vorliegen aller Unterlagen geprüft werden. 



Datum/Unterschrift Datum/Unterschrift 
Dienstleistungserbringer/-in Antragsteller/-in und Nutzungsberechtigte/-r

4. Die Grabmalanlage ist das Eigentum des/der Grabnutzungsberechtigten. Für die Planung der 

Standsicherheit sind ausschließlich der/die Dienstleistungserbringende/-n und der/die 

Grabnutzungsberechtigte/-r verantwortlich, welcher den/die Dienstleistende/-n beauftragt.

3. Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie 

nachweislich ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Artikel 3 des Übereinkommens 

Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche 

Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) 

hergestellt worden sind. Die Herstellung umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung 

des Natursteins bis zum Endprodukt.                                                                                                                                    

Der Nachweis kann erbracht werden durch                                                                                                                                                                                

1.)       eine lückenlose Dokumentation, wonach die Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein 

ausschließlich in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz hergestellt worden sind, oder                                                                                                                                                                                

2.)       die schriftliche Erklärung einer Organisation, wonach                                                                                         

a)        die Herstellung ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit erfolgt ist,                                                              

b)        dies durch sachkundige und unabhängige Kontrolleure regelmäßig und unangemeldet vor Ort 

überprüft wird und die ausstellende Organisation weder unmittelbar noch mittelbar an der Herstellung 

oder am Handel mit Naturstein beteiligt ist.                                                                                                            

Eines Nachweises im Sinne von Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass 

die Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. September 

2019 in das Bundesgebiet eingeführt wurden.


